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Anordnung
über die Neuveranlagung der Vermögensteuer. 

Vom 28. Dezember 1964
Aut Grund des § 6 des Abgabengesetzes vom 9. Fe

bruar 1950 (GBl. S. 130) in Verbindung mit § 13 Abs. 1 
des Vermögensteuergesetzes wird folgendes angeord
net:

§1
Die Vermögensteuer wird auf Antrag neu veranlagt 

(Neuveranlagung gemäß § 13 VStG), wenn sich der Wert 
des Gesamtvermögens zum Beginn eines Kalender
jahres gegenüber dem Wert des Gesamtvermögens, der 
zum letzten Verahlagungszeitpunkt festgestellt wurde, 
um mehr als 10 % vermindert hat.

§ 2
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

1965 in Kraft.
Berlin, den 28. Dezember 1964

Der Minister der Finanzen
I. V.: S а n d i g 

Stellvertreter des Ministers

Anordnung
über die Aufstellung von Eröffnungsbilanzen zuni

1. Januar 1965 sowie von Jahresabschlüssen durch 
die Handelsleitenden Organe (HLO).

Vom 28. Dezember 1964
Im Einvernehmen mit dem Minister für Handel und 

Versorgung und dem Leiter der Staatlichen Zentralver
waltung für Statistik wird folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für die 
dem Ministerium für Handel und Versorgung bzw. den 
Räten der Bezirke unterstehenden Handelsleitenden 
Organe (HLO) mit wirtschaftlicher Rechnungsführung.

Aufstellung von Eröffnungsbilanzen zum 1. Januar 1965
§ 2

(1) Die HLO stellen zum 1. Januar 1965 eine Eröff
nungsbilanz auf.

(2) Die Eröffnungsbilanz des HLO (Zentrale) umfaßt 
ihre materiellen und finanziellen Mittel einschließlich 
der Aktiven und Passiven der den HLO unterstehen
den, nicht nach der wirtschaftlichen Rechnungsführung 
arbeitenden Einrichtungen.

(3) Die Eröffnungsbilanz des HLO umfaßt:
a) die Eröffnungsbilanz des HLO (Zentrale),
b) die Jahresbilanzen zum 31. Dezember 1964 der dem 

HLO unterstehenden Betriebe.

(4) Soweit Strukturveränderungen mit Wirkung vom
3. Januar 1965 eintreten, haben die HLO die ordnungs
gemäße Übernahme bzw. Übergabe dieser Betriebe 
bzw. Betriebsteile mit allen Aktiven und Passiven in 
der Eröffnungsbilanz zu berücksichtigen.

(5) Die Eröffnungsbilanz des HLO ist bis zum 5. Fe
bruar 1965 aufzustellen.

§3
(1) Die am 1. Januar 1965 vorhandenen Aktiven und 

Passiven des HLO (Zentrale) sind auf der Grundlage 
einer körperlichen Inventur zu erfassen und wie folgt 
zu bewerten:

a) Grundmittel zu ihrem Bruttowert. Als Bruttowert 
gilt:
— für alle umbewerteten Inventarobjekte, der 

Wiederbeschaffungspreis;
— für alle nicht umbewerteten Inventarobjekte, 

der Anschaffungspreis (Neuwert);
— für alle nach der Umbewertung angeschafften 

Inventarobjekte der Anschaffungspreis (Neu
wert);

— für Eigenleistungen und Solidaritäts- sowie 
NAW-Leistungen des Investitionsträgers, der 
Industrieabgabepreis gemäß den Bestimmungen 
über die Bewertung der Eigenleistungen.

b) Umlaufmittel, wie flüssige Mittel, Forderungen 
und Verbindlichkeiten gemäß den Bestimmungen 
der Anordnung vom 23. Oktober 1956 über die 
Buchführung und die buchhalterische Bericht
erstattung der volkseigenen Handelsbetriebe Drit
tes Kapitel, Vierter Abschnitt (GBl. I S. 1227) und 
der dazu gehörenden Anordnung Nr. 2 vom 
30. März 1960 §§ 14 bis 17 (GBl. I S. 233)

(2) Die am 1. Januar 1965 vorhandenen eigenen Fonds 
des HLO und die entsprechenden Bankkonten sind in 
der Eröffnungsbilanz des HLO gesondert auszuweisen.

(3) a) Bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz des
HLO sind die Aktiven und Passiven der dem 
HLO unterstehenden volkseigenen Betriebe in 
der in ihren Jahresbilanzen zum 31. Dezember 
1964 ausgewiesenen Höhe unsaldiert zu über
nehmen.

b) Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen 
den Betrieben und HLO (Z) sowie Forderun
gen und Verbindlichkeiten gegenüber dem zu
ständigen Haushalt sind nach gegenseitiger Ab
stimmung zu erfassen.

§4
Jahresabschluß

Die HLO stellen als Teil des Jahresabschlusses eine 
Jahresbilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung 
erstmalig zum 31. Dezember 1965 auf.

§5
Berichtigungen der Bilanzen und Jahresabschlüsse
(1) Die Eröffnungsbilanzen der HLO sind durch die 

Finanzrevision des Ministeriums der Finanzen zu prü
fen und zu bestätigen.

(2) Voraussetzung für die Bestätigung der Eröffnungs
bilanz des HLO ist die Prüfung und Bestätigung aller 
Jahresbilanzen und aller Gewinn- und Verlustrechnun
gen der unterstehenden Handelsbetriebe.

(3) Die sich auf Grund der Prüfung der Jahresbilan
zen und Gewinn- und Verlustrechnungen ergebenden 
Berichtigungen sind grundsätzlich in alter Rechnung zu 
buchen.

(4) Wird bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch 
die Finanzrevision festgestellt, daß die Aktiven und 
Passiven nicht entsprechend den gesetzlichen Bestim
mungen erfaßt und bewertet sind, ist die Eröffnungs
bilanz entsprechend den erteilten Auflagen zu berichti
gen.

(5) Betreffen die erforderlichen Berichtigungen die 
den HLO unterstehenden Betriebe, sind außerdem auch 
die Jahresabschlüsse dieser Betriebe zum 31. Dezember 
1964 zu berichtigen.


